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Ich bin 21 Jahre alt und arbeite
auf dem Landwirtschaftsbetrieb
meines Vaters. Meine Kollegen
sind praktisch alle über ihren Ar-
beitgeber gegen Unfall versi-
chert. Wie sieht das bei mir aus?

Ihre Kollegen stehen in einem
Arbeitsverhältnis und sind über
ihre Arbeitgeber nicht nur bei
der AHV/IV versichert, sondern
auch einer Pensionskasse ange-
schlossen und gegen Unfall ver-
sichert. Die obligatorischen Ver-
sicherungen bieten ihnen einen
umfassenden, aber auch sehr
teuren Versicherungsschutz.

Mitarbeitende Familienmit-
glieder in der Landwirtschaft –
zu dieser Kategorie gehören Sie,
wenn Sie bei Ihrem Vater ange-
stellt sind – sind vom Pensions-
kassen- und Unfallversiche-
rungsobligatorium befreit. Das
bedeutet nicht, dass diese
Deckung nicht wichtig ist. Sie
geniessen aber den Vorteil, ihren
Versicherungsschutz bedarfsge-
recht und zu günstigen Kondi-
tionen aufzubauen. 

Um einen lückenlosen Schutz
zu erhalten, sollte sich dieser

nach dem Bedarf richten. Dieser
umfasst sowohl bei Krankheit
wie auch bei Unfall die folgen-
den Bereiche:
● Heilungskosten Arzt, Arznei
und Spital,
● Erwerbsausfall bei vorüber-
gehender Arbeitsunfähigkeit
oder Invalidität,
● Leistungen an Hinterlassene
im Todesfall.

Die drei Bereiche 
kurz erläutert
● Heilungskosten: Diese wer-
den bei Krankheit und Unfall
von der Krankenkasse über-
nommen. Im Unterschied zu
der obligatorischen Unfallversi-
cherung verrechnen die Kassen
auch bei Unfall die Kostenbetei-
ligung. Das ist zweckmässig,
denn Bagatellschäden können
selber getragen werden und so
fallen die Prämien tiefer aus.
● Erwerbsausfall: Der Versiche-
rungsschutz wird in zwei Schrit-
ten aufgebaut:
– Vorübergehende Arbeitsun-
fähigkeit wird über eine Tag-
geldversicherung bei der Kran-
kenkasse versichert. Damit die

Prämie nicht zu hoch ausfällt,
wird eine Wartefrist von min-
destens 30 Tagen empfohlen.

– Bei langfristiger Erwerbsun-
fähigkeit (Invalidität) sind die
Leistungen der staatlichen IV
darauf ausgerichtet, zusammen
mit der obligatorischen Pen-
sionskasse die Weiterführung
der bisherigen Lebenshaltung
zu ermöglichen. Mitarbeitende
Familienmitglieder in der Land-
wirtschaft verfügen weder über
eine Pensionskasse noch über
eine obligatorische Unfallversi-
cherung. Für sie ist es äusserst
wichtig, den Versicherungs-
schutz der staatlichen IV mit ei-

ner freiwilligen Invaliditätsver-
sicherung bei Krankheit und
Unfall zu ergänzen.
● Todesfall: Der notwendige
Versicherungsschutz ergibt sich
aus den Verpflichtungen gegen-
über Angehörigen. Wo eine
Deckung notwendig ist, wird
diese über eine Todesfallversi-
cherung mit Leistungen bei
Krankheit und Unfall eingerich-
tet.

Wo weitere Auskünfte
erhältlich sind

Für alle aufgezeigten Berei-
che stehen den Bauernfamilien
vorteilhafte Verbandsversiche-
rungen zur Verfügung. Diese
bieten auf die Bedürfnisse zuge-
schnittene Leistungen und vor-
teilhafte Prämien. Auskünfte zu
den Verbandsversicherungen,
wie auch zu allen anderen Versi-
cherungsfragen, erhalten Sie
von der Versicherungsbera-
tungsstelle, die Ihrem kantona-
len Bauernverband angegliedert
ist oder direkt von SBV Versiche-
rungen (Tel. 056 462 51 55). 

Christian Kohli,
SBV Versicherungen
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